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Nr.5 Bayreuth, 3. März 2022

Sitzung des Auschusses
für Kreisentwicklung, Tourismus

und Wirtschaft
AmMontag, 14. März 2022, 14.00 Uhr; findet im Sitzungssaal des Landrats
amtes Bayreuth, die

4. öffentliche Sitzung des Ausschusses
für Kreisentwicklung, Tourismus und Wirtschaft

statt.
Tagesordnung:
Öffentliche Sitzung

1. GenehmigungderNiederschrift überdie 3. öffentliche SitzungdesAus
schusses fürKreisentwicklung, Tourismus,Wirtschaft vom22.11.2021

2. Bekanntgaben
3. RegionaleEntwicklung;
Tourismusangebot / Vernetzung / "Fichtelgebirgscard" / "Fränkische
Schweiz-Card";
AntragvonKRHolgerBär(JL-Fraktion) vom30.6.2021

4. ÖPNV;
Format"30-Minuten-Takt" imStadt-Umland;
2. Umsetzungsstufe Heinersreuth • Bayreuth und Glashütten - Mistel
gau-Mistelbach - Bayreuth

5. ÖPNV;
Nahverkehrsplan/ aktuelle Planungen;
AntragKRHolger Bär(JL-Fraktion) vom2.12.2021

6. Wirtschaftsförderung;
Regionales Innovationszentrum (RIZ);
BeteiligungLandkreis

7. Sonstiges,Anfragen
Bayreuth, 25. Februar 2022
Landratsamt
Wiedemann
Landrat

imVermögenshaushalt
in denEinnahmen
undAusgabenmit 1.718.750€ ab.

$2
Kreditaufnahmen für Investitionen und
lnvestitionsförderungsmaßnahmen sind
nicht vorgesehen,

$ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Ver
mögenshaushalt werden nicht festge
setzt.

$4
Schulverbandsumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht
gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Fi
nanzierung von Ausgaben im Verwal
tungshaushalt wird für das Haushalts
jahr 2022 auf 322.625 € festgesetzt und
nach der Zahl derVerbandsschüler auf
dieMitglieder des Schulverbandes um
gelegt (Verwaltungsumlage).

2. Der durch sonstige Einnahmen nicht
gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Fi
nanzierung von Ausgaben im Vermö
genshaushalt wird für das Haushalts
jahr 2022 auf 1.088.250 € festgesetzt
und nach der Zahl der Verbandsschü
ler aufdie Mitglieder des Schulverban
des umgelegt (Investitionsumlage),

3. Für die Berechnung der Schulver
bandsumlage wird die maßgebende
Schülerzahl vom 1. Oktober 2021 auf
225 Verbandsschüler festgesetzt.

4. Die Verwaltungsumlage wird je Ver
bandsschüler auf1.433,89€festgesetzt.

5. Die Investitionsumlage wird je Ver
bandsschüler auf4.836,67€festgesetzt.

Haushaltssatzung
des Grundschulverbandes Creußen

(Landkreis Bayreuth)
für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der Art. 9 des Bayerischen
Schulfinanzierungsgesetzes -BaySchFG-,
Art. 40 Abs.1 KommZG sowie derArt. 63 ff.
der Gemeindeordnung erlässt der Grund
schulverband Creußen folgende Haus
haltssatzung:

$1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit
festgesetzt;
erschließt
imVerwaltungshaushalt
in denEinnahmen
undAusgabenmit
und

675.305€

Inhalt:
Sitzung des Ausschusses für Kreisentwicklung, Touris
musundWirtschaft
Haushaltssatzung des Grundschulverbandes Creußen
(Landkreis Bayreuth) fürdasHaushaltsjahr2022
Haushaltssatzung des Hauptschulverbandes Creußen
(LandkreisBayreuth) fürdasHaushaltsjahr 2022
Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung
nach Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (Bay
BO)aufdemGebietderGemeinde Glashütten
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$5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
nach dem Haushaltsplan wird auf
1.100.000 € festgesetzt.

$6
Die in Deckungsringen zusammengefass
ten Haushaltsstellen sind jeweils gegen
seitig deckungsfähig.

$7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Ja
nuar 2022 in Kraft.

Creußen, 31. Januar 2022
GrundschulverbandCreußen
Dannhäußer
Schulverbandsvorsitzender

Die Haushaltssatzung samt ihren Anla
gen liegt bis zur nächsten amtlichen Be
kanntmachung einer Haushaltssatzung
in der Geschäftsstelle der Verwaltungsge
meinschaft Creußen, Bahnhofstraße 11,
95473 Creußen, während der allgemeinen
Geschäftsstunden zur öffentlichen Ein
sichtnahme auf.

Haushaltssatzung
des Hauptschulverbandes Creußen

(Landkreis Bayreuth)
für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der Art. 9 des Bayerischen
Schulfinanzierungsgesetzes -BaySchFG-,
Art. 40 Abs. 1 KommZG sowie der Art. 63 ff
der Gemeindeordnung erlässt der Haupt
schulverband Creußen folgende Haus
haltssatzung:

$1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit
festgesetzt;

erschließt
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit

und

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit

134.225€

0€ ab.

$2
Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen sind
nicht vorgesehen.

$3
Verpflichtungsermächtigungen im Ver
mögenshaushalt werden nicht festge
setzt.

$4
Schulverbandsumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht
gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Fi
nanzierung von Ausgaben im Verwal
tungshaushalt wird für das Haushalts
jahr 2022 auf 134.225 € festgesetzt und
nach der Zahl der Verbandsschüler auf
die Mitglieder des Schulverbandes um
gelegt (Verwaltungsumlage).

2. Für die Berechnung der Schulver
bandsumlage wird die maßgebende
Schülerzahl vom 1. Oktober 2021 auf91
Verbandsschüler festgesetzt.

3. Die Verwaltungsumlage wird je Ver
bandsschülerauf1.475,00€ festgesetzt.

4. Eine Investitionsumlage wird nicht er
hoben.

$5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
nach dem Haushaltsplan wird auf
20.000 festgesetzt.

Entfällt.
$6

$7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Ja
nuar 2022 in Kraft.

Creußen,31.Januar2022
Hauptschulverband Creußen
Dannhäußer
Schulverbandsvorsitzender

Die Haushaltssatzung samt ihren Anla
gen liegt bis zur nächsten amtlichen Be
kanntmachung einer Haushaltssatzung
in der Geschäftsstelle der Verwaltungsge
meinschaft Creußen, Bahnhofstraße 11,
95473 Creußen, während der allgemeinen
Geschäftsstunden zur öffentlichen Ein
sichtnahme auf.

Öffentliche Bekanntmachung einer
Baugenehmigung nach Art. 66 Abs. 2
Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)
auf dem Gebiet der Gemeinde Glashüt
ten

Das Landratsamt Bayreuth erteilte mit
Bescheid vom 22.10.2021, BV-Nr.
1563/2021, die beantragte Genehmigung
für die Errichtung eines Einfamilienhau
ses mit Garage auf dem Grundstück Fl.
Nr. 1 76/2, Gemarkung Glashütten.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb
eines Monats nach seiner Bekanntgabe
Klage erhoben werden bei dem Bayeri
schen Verwaltungsgericht Bayreuth,

Postfachanschrift: Postfach 110321, 95422
Bayreuth, Hausanschrift: Friedrichstraße
16, 95444 Bayreuth, schriftlich, zur Nie
derschrift oder elektronisch in einer für
den Schriftformersatz zugelassenen
Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklag
ten {Freistaat Bayern) und den Gegen
stand des Klagebegehrens bezeichnen
und soll einen bestimmten Antrag enthal
ten. Die zur Begründung dienenden Tat
sachen und Beweismittel sollen angege
ben, der angefochtene Bescheid soll in
Abschrift beigefügt werden. Der Klage
und allen Schriftsätzen sollen bei schrift
licher Einreichung oder Einreichung zur
Niederschrift Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zurRechtsbehelfsbelehrung:

Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6BayBO). Die
Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfa
cher E-Mail ist nicht zugelassen und
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen.
Nähere Informationen zur elektronischen
Einlegung von Rechtsbehelfen entneh
men Sie bitte der Internetpräsenz der
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit
(www.vgh.bayern.de). Eine Klage eines
Dritten gegen diesen Bescheid hat gemäß
$ 212 a BauGB keine aufschiebende Wir
kung. Beim Bayer. Verwaltungsgericht
Bayreuth (s. o.) kann die Anordnung der
aufschiebenden Wirkung beantragt wer
den. Durch das Gesetz zur Änderung des
Gesetzes zur Ausführung der Verwal
tungsgerichtsordnung vom 22.6.2007
(GVBI S. 390) wurde das Widerspruchs
verfahren im Bereich des Baurechts
abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit
gegen diesen Bescheid Widerspruch
einzulegen. Kraft Bundesrechts wird in
Prozessverfahren vor denVerwaltungsge
richten infolge der Klageerhebung eine
Verfahrensgebühr fällig.

Sonstiger Hinweis:

Die Akten des Baugenehmigungsverfah
rens können beim Landratsamt Bay
reuth, Fachbereich Bauordnung, Mark
grafenallee 5, 95448 Bayreuth, während
der Geschäftszeiten der Bauverwaltung
(Montag von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr,
Dienstag von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr,
Mittwoch von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr,
Donnerstag von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr
und Freitag von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr)
eingesehen werden.

Da das Landratsamt Bayreuth aufgrund
der aktuellen Lage im Rahmen der Coro
na-Pandemie momentan nicht frei zu
gänglich ist, wird um entsprechende
Terminvereinbarung gebeten (Tel.: 0921-
728-545 oder 0921-728-586).

Landratsamt Bayreuth, 15. Februar 2022
Tröger
Regierungsinspektorin
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